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Aktennr: 106993/KSRET/2021 

 

VERORDNUNG DES REKTORS Nr. R/2/2021. (X.20.) 

über die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken in Unterrichtsräumen 

 

 

Aufgrund der ihm in I. Teil 1. § 3 Abs. (4) Punkt d) Unterpunkt ad) (12) der Organisations- und 

Betriebsordnung der Semmelweis Universität erteilten Befugnis erlässt der Rektor der 

Semmelweis Universität die folgende Anweisung über das obligatorische Tragen von 

Schutzmasken in Unterrichtsräumen zur Bekämpfung der vierten Welle der Coronavirus-

Epidemie. Sie weicht von den Bestimmungen des Paragraphen 5 (1) der durch den Rektor, den 

Kanzler und den Präsidenten des Klinischen Zentrums Nr. RKE/4/2021 (IX. 09.) über den 

Notfallplan für das Studienjahr 2021/2022 erlassenen Verordnung ab. 

 

 

§ 1 

(1) Das Tragen von Nasen- und Mundschutz ist für alle Studierenden und alle Dozenten / 

Dozentinnen der Semmelweis Universität in sämtlichen ungarisch- und fremdsprachigen 

Studiengängen in den Unterrichtsräumen der Universität, insbesondere bei Vorlesungen, Seminaren 

und klinischen Praktika obligatorisch. Diese Verpflichtung gilt auch für Schülerinnen und Schüler, 

die am Unterricht oder sonstigen Aktivitäten in Fachausbildungseinrichtungen und allgemeinen 

Bildungseinrichtungen teilnehmen.  

 

(2) In der graduellen Ausbildung ist es die Pflicht des Dozenten/ der Dozentin bzw. des 

Praktikumsleiters/ der Praktikumsleiterin und in der öffentlichen Bildung ist es die des Lehrers/ der 

Lehrerin, die Verwendung der Schutzmasken gemäß Absatz (1) durchzusetzen und regelmäßig zu 

kontrollieren.  

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 21. Oktober 2021 in Kraft und bleibt bis zu ihrem Widerruf in Kraft. 

 

Budapest, den 20. Oktober 2021  

Prof. Dr. Béla Merkely 


